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Regelung der Schulzahnpflege Seewen 
 

Liebe Eltern 
 

Seit dem Schuljahr 2008/2009 ist eine neue Regelungen für die Schulzahnpflege Ihrer 

Kinder in Kraft. Nachfolgend die wichtigsten Punkte: 

-  Die Kontrolluntersuchungen werden nicht mehr durch die Schule organisiert resp. 

klassenweise durchgeführt. Kontrolluntersuchungen durch Zahnärzte müssen von den 

Eltern organisiert werden.  

- Dafür besteht das Prinzip der freien Zahnarztwahl im Kanton Basel-Stadt und der 

Amtei Dorneck-Thierstein. Die Eltern können somit „ihren“ Zahnarzt für Kontrollunter-

suchungen und Behandlungen wählen. Mit dem Kanton Baselland existiert seit 01.08.11 

kein Vertrag mehr. 

- Die Kosten für Kontrolluntersuchungen werden durch die Gemeinde übernommen. 

Für die Termine beim Zahnarzt besteht eine Selbstverantwortung der Eltern. 

- Die Holschuld liegt bei den Eltern: Die Gemeinde bezahlt nach Vorlage der bezahlten 

Zahnarztrechnung und der Kontrollkarte. 
 

WIE FUNKTIONIERT DIE ANMELDUNG? 

- Die Anmeldung der Kinder für die Schulzahnpflege erfolgt durch die Eltern (vergl. bei-

liegendes Anmeldeformular / Beitrittserklärung). 

- Nach Abgabe bzw. Zustellung der Anmeldung ans Gemeindesekretariat wird den Eltern 

pro schulpflichtiges Kind eine Kontrollkarte abgegeben/zugesandt. 
 

WIE LÄUFT DIE KONTROLLUNTERSUCHUNG ab? 

- Anmeldung beim Zahnarzt durch die Eltern oder Aufgebot durch den Zahnarzt. 

- Durchführung der Kontrolluntersuchung und Bestätigung des Zahnarztes auf der 

Kontrollkarte. 

- Rechnungsstellung an die Eltern. 

- Bezahlung der Rechnung durch die Eltern mit Rückerstattungsgesuch an die Ge-

meinde.  

- Die Gemeinde erstattet die erste Befundaufnahme (4009/14 Taxpunkte à CHF 3.10), 

die folgenden Befundaufnahmen (4010/9,5 Taxpunkte à CHF 3.10) sowie - während 

der obligatorischen Schulzeit - 2 x pro Kind eine Röntgenuntersuchung (4050/5,5 

Taxpunkte à CHF 3.10 pro Kiefer) vollumfänglich. 
 

ZUR ZAHNPFLEGEVERSICHERUNG: 

- Wir empfehlen den Eltern, für ihre Kinder vor Beendigung des 3. Altersjahres eine 

Zahnpflegeversicherung abzuschliessen. 
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